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1.1 Städtebaulicher Hintergrund und Gegenstand der Untersuchung

Zum Erreichen der Klimaschutzziele, zu denen sich Deutschland verpflichtet hat, 

werden verschiedene Instrumente benötigt. Im Städtebau kommen nicht nur 

Betracht. Auch bei der Planung neuer Baugebiete können Vorgaben für Effizienz 

steigernde Maßnahmen sowie z.B. für den Einsatz solarer Systeme dazu 

beitragen, eine wesentliche Verminderung von CO
2
-Emissionen zu erzielen. 

Dazu müssen die Flächen an Fassaden oder auf Dächern zur Installation von 

solaren Systemen genutzt werden können.

Fraglich ist allerdings, ob und inwieweit Klimaschutzziele durch Festsetzungen 

in den jeweiligen Bebauungsplänen erreicht werden können. Zwar enthält das 

2004 novellierte Baugesetzbuch mehrere Ergänzungen, die sich auf die 

Berücksichtigung des allgemeinen Klimaschutzes und den Einsatz erneuerbarer 

worden, dass im Rahmen städtebaulicher Verträge die Nutzung von Netzen und 

Anlagen zur Kraft-Wärme-Kopplung oder von Solaranlagen vereinbart werden 

kann. Es ist jedoch insbesondere bei den Bebauungsplänen umstritten, ob 

Festsetzungen allein mit dem allgemeinen Klimaschutz gerechtfertigt werden 

dürfen. Außerdem ist bei einigen Festsetzungsmöglichkeiten unklar, welche 

Vorgaben danach im Einzelnen zulässig sind. Daraus ergeben sich rechtliche 

Unsicherheiten, die dazu geführt haben, dass die im BauGB 2004 neu einge-

fügten Festsetzungsmöglichkeiten - soweit ersichtlich - in der Planungspraxis 

bisher nicht angewandt worden sind. Vielmehr ist bei bereits realisierten 

Planungen (siehe dazu 1.3) in der Regel durch privatrechtliche Verträge (Kauf-

verträge) zwischen den Kommunen und den Grundstückseigentümern geregelt 

worden, dass ein bestimmter Wärmeschutzstandard einzuhalten und dass z.B. 

Solarenergie zu nutzen ist.

Um die angesprochenen Fragen zu klären, hat das Klima Bündnis / Alianza del 

Clima e.V zusammen mit den Städten Aachen, Berlin, Frankfurt am Main, 

Freiburg im Breisgau, Hannover, Heidelberg und München bei Ecofys ein 

Auftrag gegeben, dass von Dr. Dagmar Everding, Prof. Dr. Alexander Schmidt 

und Gerd Apfelstedt bearbeitet und im März 2006 vorgelegt worden ist. 

Im folgenden werden zunächst kurz die planungsfachlichen Anforderungen an 

eine solare Bauleitplanung und Beispiele für realisierte Planungen dargestellt 

(1.2 und 1.3). Danach werden die Ergebnisse der rechtsgutachterlichen Unter-

suchung in Form von Thesen vorgestellt (siehe 2. und 3.) sowie in einem Fazit 

mit daraus ableitbaren Schlussfolgerungen zusammen gefasst (siehe 4.).  

1 Einleitung
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Flächennutzungsplan

Sofern eine Kommune die Umsetzung eigener Zielsetzungen beim Klimaschutz 

anstrebt, kann es sinnvoll sein, dazu Darstellungen im Flächennutzungsplan 

zu treffen und damit eine Selbstbindung vorzunehmen. Zuvor sollten die fach-

lichen Grundlagen, die Ziele und die möglichen Maßnahmen in einem 

Klimaschutz- oder Energiekonzept konkretisiert werden, um eine Grundlage für 

die Berücksichtigung des Klimaschutzes im Flächennutzungsplan und in den 

daraus zu entwickelnden Bebauungsplänen sowie für die dabei nach § 2 

Abs. 4 BauGB 2004 zu erstellenden Umweltberichte zu schaffen. Als mögliche 

Darstellungen, die aus Klimaschutzgründen im Rahmen eines solaren Städte-

baus wünschenswert wären, wird die Ausweisung von Flächen z.B. verbunden 

mit folgenden Vorgaben vorgeschlagen: 

Energieeffiziente Bauweise

Nutzung erneuerbarer Energien 

Reduktion der CO
2
-Emissionen

Bebauungsplan

In der verbindlichen Bauleitplanung werden die im Flächennutzungsplan dar-

gestellten Anforderungen konkretisiert. Es gibt mehrere Festsetzungsmög-

lichkeiten nach § 9 Abs. 1 BauGB 2004, die für den Klimaschutz und auch für 

die Nutzung von Solaranlagen bedeutsam sein können. Einige dieser Festset-

zungsmöglichkeiten sind anerkannt und werden in der Praxis auch angewandt, 

bei anderen ist die Zulässigkeit aber umstritten oder noch nicht abschließend 

geklärt und es fehlt teilweise noch an der praktischen Erprobung:

Vorgaben zur Bauweise und zur Baukörperstellung (sind anerkannt)

Vorgabe der Dachform (werden bisher auf Grundlage des Bauordnungs-

rechts getroffen) 

Vorgabe baulicher Maßnahmen zum Einsatz erneuerbarer Energien 

(noch nicht erprobt) 

Vorgaben für energieeffiziente Bauweisen z.B. durch Wärmeschutz-

standards (umstritten) 

Vorgabe von Zielwerten für bestimmte Maßnahmen z.B. durch solare 

Gütezahlen oder für die angestrebte CO2-Minderung (umstritten)

1.2 Anforderungen an eine solare Bauleitplanung 
aus planungsfachlicher Sicht
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Für die Umsetzung der neuen Regelungen im BauGB 2004 gibt es noch keine 

Beispiele. Allerdings gibt es Beispiele für Neubaugebiete, in denen erneuerbare 

Energien genutzt und erhöhte Wärmeschutzstandards eingehalten werden. 

Diese Planungen sind auf der Grundlage städtebaulicher oder privatrechtlicher 

Verträge realisiert worden:

Neubaugebiet Wieblingen-Schollengewann in Heidelberg

Hoher Flächenanteil im Besitz der Stadt Heidelberg

Vertragliche Vereinbarungen gemäß der Energiekonzeption 2004 

der Stadt Heidelberg

Anforderungen Gebäude: Unterschreitung der EnEV um 25% (Qp) 

Teilgebiete in KfW-40 oder Passivhausstandard 

Anschluss- und Benutzungszwang für Nahwärme (Pellets/Gas) 

zur Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit

Neubaugebiet Solarsiedlung Aachen-Laurensberg 

Einhaltung energetischer Anforderungen durch Grundstückskaufverträge

Festsetzungen im Bebauungsplan zur Südausrichtung der Gebäude

Höhenbegrenzung und Südorientierung der Gebäude

Anteil Solarthermie: 60% Brauchwassererwärmung

Anforderungen Gebäude: 3-Liter bis Passivhausstandard

Teilweise gemeinschaftliche Energieversorgung zur Erhöhung der 

Wirtschaftlichkeit

Quartier Vauban in Freiburg im Breisgau

Umsetzung der Freiburger Klimaschutzziele im Bereich Energie

einsparung, -effizienz und erneuerbarer Energieträger

Grundstücke gänzlich in städtischer Hand

Vertragliche Verpflichtung zur Umsetzung der Freiburger Niedrig-Energie-

Bauweise (30% unter EnEV-Standard)

Anschluss- und Benutzungszwang an Nahwärme durch Biomasse-

heizkraftwerk in den Kaufverträgen

Passivhäuser auf freiwilliger Basis auf speziell geeigneten Grundstücken

Photovoltaik (u.a. auf Quartiersgarage) und Solarthermie auf vielen 

Gebäuden

1.3 Beispiele für realisierte Projekte
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Vorbemerkung:

Die Zulässigkeit von auf den allgemeinen Klimaschutz zielenden Regelungen 

wird für die Bauleitplanung bisher überwiegend verneint (Gutachten, Kap. 2.3 

BauGB 2004 herrschend und hat sich trotz der auf den Klimaschutz bezogenen 

Ergänzungen im BauGB 2004 nicht geändert. Die folgenden Thesen gehen auf 

die erhobenen Bedenken ein und zeigen, dass auf Grund der Ergänzungen im 

BauGB 2004 von der Zulässigkeit klimaschutzbezogener Regelungen ausge-

durch die Rechtsprechung steht allerdings noch aus.

2.1 Durch die Ergänzung der Zielvorgaben in § 1 Abs. 5 Satz 2 und Abs. 6 Nr. 7 

Buchstabe f BauGB 2004 hat der Gesetzgeber klar gestellt, dass die Kommunen 

Die Planungsleitlinien in § 1 Abs. 5 und 6 BauGB 2004 konkretisieren die den 

Kommunen in § 1 Abs. 1 und 3 BauGB 2004 zugewiesene Aufgabe, die Boden-

nutzung durch Bauleitpläne zu ordnen und zu entwickeln. Es handelt sich um 

ten Ziele verfolgt werden dürfen, andererseits aber deren Umsetzung durch 

S. 11 ff.).

2.2 Die aus verfassungsrechtlicher Sicht gegen eine bauleitplanerische Rege-

lungsbefugnis im Bereich des allgemeinen Klimaschutzes erhobenen Bedenken 

2.2.1 Zum einen wird die Übertragung solcher Regelungsbefugnisse auf die 

Kommunen von dem für das Bauplanungsrecht einschlägigen Kompetenztitel 

des Art. 74 Abs. 1 Nr. 18 GG gedeckt. Dies ist zwar streitig, weil der Bundes-

Rahmen dieses Kompetenztitels, weil bauleitplanerische Regelungsbefugnisse 

für den Klimaschutz durchaus einen bodenrechtlichen Bezug aufweisen. 

Es besteht nämlich ein Zusammenhang zwischen der bauleitplanerischen Auf-

gabe, die Bodennutzung zu ordnen, und der Berücksichtigung des 

Klimaschutzes. 

Da in neuen Baugebieten durch die bei der Gebäudenutzung notwendige 

Wärmeerzeugung regelmäßig CO
2
-Emissionen entstehen, können die damit 

verbundenen Auswirkungen auf das allgemeine Klima als Folge der Boden-

nutzung angesehen werden.

2 Thesen zur Zulässigkeit von Regelungen für den 
allgemeinen Klimaschutz in der Bauleitplaung
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2.2.2 Zum anderen ist die Übertragung solcher Regelungsbefugnisse auch mit 

der in Art. 28 Abs. 2 GG verankerten Selbstverwaltungsgarantie vereinbar. 

In einer neuen Entscheidung zur Rechtfertigung des Anschluss- und Benut-

zungszwangs für die Fernwärmeversorgung (die im Gutachten noch nicht 

erwähnt ist), hat das Bundesverwaltungsgericht bestätigt, dass der Gesetzgeber 

die Gemeinden in diesen Fällen zu satzungsrechtlichen Regelungen für den 

globalen Klimaschutz ermächtigen kann. Dabei weist es darauf hin, dass die 

Versorgung der Gemeindeeinwohner mit Fernwärme einen deutlichen örtlichen 

Bezug aufweist, auch wenn das Ziel der globale Klimaschutz ist (BVerwG, Urteil 

vom 25.01.2006 (8 C 13/05), NVwZ 2006, 690 ff.). Bei der Bauleitplanung besteht 

drückliche Bestätigung der bauleitplanerischen Regelungsbefugnisse für den 

globalen Klimaschutz durch die Rechtsprechung steht aber noch aus.

2.3 Das in § 9 Abs. 1 BauGB 2004 enthaltene Erfordernis, wonach alle Festset-

sein müssen, steht einer nur auf den allgemeinen Klimaschutz zielenden Fest-

setzung ebenfalls nicht entgegen. Zwar muss grundsätzlich bei jedem Bauleit-

meine Klimaschutz aber zulässigerweise durch den Gesetzgeber als Zielvorgabe 

in § 1 Abs. 5 Satz 2 BauGB 2004 aufgenommen worden ist, sind entsprechende 

Regelungen auch städtebaulich legitimiert. Außerdem können die Gemeinden 

nach der Rechtsprechung weitgehend selbst bestimmen, wie sie eine geordnete 

städtebauliche Entwicklung im Sinne von § 1 Abs. 3 Satz 1 BauGB 2004 gestal-

ten wollen. Dabei müssen sie zwar die Zielvorgaben in § 1 Abs. 5 und 6 BauGB 

2004 berücksichtigen, es reicht für die Rechtfertigung der Planung aber aus, 

im Wesentlichen selbst entscheiden, welche planerische Konzeption sie ent-

wickeln und ob oder inwieweit sie dabei Regelungen zugunsten des globalen 

2.4 Die Gemeinden haben zwar einen weiten Gestaltungsspielraum bei der Aus-

gestaltung ihrer Bauleitpläne. Das gilt grundsätzlich auch im Hinblick auf die 

Frage, inwieweit überhaupt Regelungen zugunsten des globalen Klimaschutzes 

getroffen werden sollen. Allerdings dürfen die Belange des Klimaschutzes oder 

der Energieeffizienz angesichts der Zielvorgaben in § 1 Abs. 5 Satz 2 und Abs. 

6 Nr. 7 Buchstabe f BauGB 2004 nicht ignoriert werden. Vor allem ist zu berück-

sichtigen, dass eine energieeffiziente Bauweise und die Nutzung erneuerbarer 

Energien durchaus auch im Interesse der Grundeigentümer sein kann. 
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Deswegen sollten Baugebiete in jedem Fall so festgesetzt werden, dass die Ge-

bäude technisch ohne große Schwierigkeiten an Anlagen zur Nutzung erneuer-

nen. Ebenso ist zu berücksichtigen, dass Grundeigentümer daran interessiert 

sein können, solche Anlagen selbst zu installieren oder in den zu errichtenden 

3 Thesen zur Umsetzung von klimaschutzbezogenen 
Regelungen

Vorbemerkung:

Ausgehend davon, dass die Kommunen grundsätzlich befugt sind, in der 

Bauleitplanung klimaschutzbezogene Regelungen zu treffen (siehe vorstehend 

2), stellt sich als nächstes die Frage, welche Möglichkeiten es zur planerischen 

verankerte Abwägungsgebot. Zu beachten ist auch, dass in Bebauungsplänen 

nur die Festsetzungen getroffen werden dürfen, die § 9 Abs. 1 BauGB 2004 

ausdrücklich vorsieht. Welche Festsetzungsmöglichkeiten sich daraus für den 

Klimaschutz ergeben, ist teilweise umstritten. Ergänzend dazu gibt es aber bei 

städtebaulichen Verträgen weiter gehende Regelungsansätze (siehe 3.4).

3.1 Klimaschutz in der Abwägung

3.1.1 Die nach § 1 Abs. 7 BauGB 2004 gebotene Abwägung aller öffentlichen 

und privaten Belange ist der bei der Aufstellung oder Änderung von Bauleitplä-

nen entscheidende Vorgang. Die Kommunen haben zwar einen (planerischen) 

Gestaltungsspielraum, dieser wird aber insbesondere durch den Grundsatz der 

Verhältnismäßigkeit eingeschränkt. Welche Anforderungen sich daraus ergeben, 

hängt von der konkreten Planungssituation und den Umständen des Einzelfalls 

ab. Sofern eine klimaschutzbezogene Festsetzung gar keine oder nur gering-

fügige Belastungen der Grundeigentümer hervorruft, dürfte sie aber in aller 

Regel verhältnismäßig sein. Dies betrifft vor allem die Fälle, in denen lediglich 

die Möglichkeit zur Nutzung von Solaranlagen gesichert werden soll, z.B. mit 

Vorgaben für die Stellung der Gebäude (siehe 2.4). 
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Anders ist die Situation allerdings, wenn es um eine Verpflichtung zur Installa-

tion solcher Anlagen geht. Dann ist regelmäßig zu prüfen, ob die entstehenden 

Kosten für die Grundeigentümer wirtschaftlich tragbar sind.

3.1.2 Die Kommunen werden in ihren Gestaltungsmöglichkeiten dadurch, 

dass Maßnahmen für den Klimaschutz auch nach anderen Rechtsvorschriften 

durchgesetzt werden könnten, grundsätzlich nicht eingeschränkt. Eine Gren-

ze ist erst erreicht, wenn eine planerische Festsetzung im Einzelfall anderen 

Abs. 1 BauGB 2004 in Betracht kommenden Festsetzungen zur Energieeffizienz 

und zum Einsatz erneuerbarer Energien derzeit aber nicht ersichtlich. Das gilt 

insbesondere auch für das Energieeinsparungsgesetz (EnEG) und die Energie-

einsparverordnung (EnEV), in der Anforderungen an die Wärmedämmung von 

Gebäuden festgelegt sind. Nach § 1 Abs. 3 EnEG sind nämlich weitergehende 

Regelungen auf Landesebene ausdrücklich zulässig, so dass auch entspre-

chende Festsetzungen in der Bauleitplanung grundsätzlich möglich sind. 

3.2 Im Flächennutzungsplan bestehen Regelungsspielräume, obwohl eine 

speziell auf den Klimaschutz ausgerichtete Darstellungsmöglichkeit fehlt, denn 

§ 5 Abs. 2 BauGB 2004 enthält lediglich eine beispielhafte Aufzählung der in 

chennutzungsplans darauf geachtet werden, dass seine Vorgaben in den daraus 

zu entwickelnden Bebauungsplänen umsetzbar sind. Deswegen sind die Be-

schränkungen bei den Festsetzungsmöglichkeiten in Bebauungsplänen (siehe 

3.3) auch für die Flächennutzungsplanung bedeutsam. Deswegen wird teilweise 

empfohlen, den Rahmen für die zukünftige Entwicklung auf dieser Planungs-

ebene nur grob vorzugeben und auf detaillierte Darstellungen zu verzichten 

3.3 Im Bebauungsplan ergeben sich aus den in § 9 Abs. 1 BauGB 2004 vorgese-

henen Festsetzungen für klimaschutzbezogene Maßnahmen vor allem folgende 

Ansatzpunkte:

3.3.1 Festsetzungen zur Stellung und zur Höhe von Gebäuden sind dazu geeig-

net, die notwendigen Rahmenbedingungen für die Installation von Solaran-

lagen zu schaffen sowie eine Mindestbesonnung und -belichtung von Aufent-

haltsräumen zu gewährleisten. Die Zulässigkeit solcher Festsetzungen ist im 

Wesentlichen unstreitig. Mit Festsetzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB 2004 

und § 23 Abs. 1 BauNVO kann bei Neubaugebieten z.B. durch Baulinien 
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sichergestellt werden, dass die Sonneneinstrahlung bei den vorgesehenen Ge-

bäude möglichst optimal ist und dass diese nicht durch benachbarte Gebäude 

verschattet werden. Ferner kann ebenfalls zur Vermeidung von Verschattungen 

durch Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 

BauGB 2004 und § 18 BauNVO die Gebäudehöhe begrenzt werden 

3.3.2 Festsetzungen für den Einsatz erneuerbarer Energien sind nach § 9 Abs. 1 

Nr. 23 Buchstabe b BauGB 2004 möglich. Danach kann verlangt werden, dass in 

nahmen für den Einsatz erneuerbarer Energien wie insbesondere der Solare-

folgend geht die herrschende Meinung in der Literatur davon aus, dass mit 

wird es in der juristischen Literatur überwiegend für zulässig gehalten, nach der 

Nummer 23 Buchstabe b nicht nur z.B. Vorgaben für die Ausrichtung von Ge-

bäuden festzusetzen (siehe dazu auch 3.2.1), sondern auch die Installation von 

Solaranlagen oder von anderen Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien zu 

verlangen. Eine praktische Erprobung solcher Festsetzungen steht jedoch noch 

aus und dabei wird insbesondere bei Solaranlagen die Verhältnismäßigkeit 

der damit verbundenen Kosten in die Abwägung einbezogen werden müssen 

(siehe auch 3.1.1). Nicht möglich ist es allerdings, nach dieser Vorschrift einen 

Anschluss- und Benutzungszwang oder Vorgaben für die Wärmedämmung von 

Gebäuden oder z.B. für eine Heizungsanlage mit niedriger Vorlauftemperatur 

3.3.3 Festsetzungen zur Wärmedämmung von Gebäuden oder für andere 

Maßnahmen zur effizienten Energienutzung

Nummer 24, weil der Einsatz bestimmter Baumaterialien vorgeschrieben 

wird. Als weitere Voraussetzung sieht die Vorschrift allerdings vor, dass die 

wirkungen und sonstigen Gefahren im Sinne des Bundes-Immissionsschutz-

qualität zielen und dürften nicht allein für den allgemeinen Klimaschutz festge-

setzt werden. Eine Festsetzung von Maßnahmen zur effizienten Energienutzung 

wäre danach nur zulässig, wenn damit die örtliche Luftreinhaltung tatsächlich 

verbessert werden könnte. Es ist fraglich, ob dies immer ausreichend belegbar 
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ist. Näher liegend wäre es, solche Festsetzungen mit dem allgemeinen Klima- 

schutz zu begründen. Dafür ergibt sich nicht nur aus den Ergänzungen in § 1 

Abs. 5 und 6 BauGB 2004 ein Ansatzpunkt (siehe 2.1). 

verstehen, dass die für Klimaveränderungen relevanten CO
2
-Emissionen davon 

erfasst werden. Die Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen erstreckt 

hierzu noch keine Rechtsprechung gibt, ist allerdings offen, ob z.B. eine über 

die Vorgaben der Energieeinsparverordnung hinausgehende Festsetzung von 

Anforderungen an die Wärmedämmung bestätigt werden würde (Gutachten 

3.3.4 Festsetzungen mit Zielwerten für die CO
2
-Minderung sind sowohl bei 

Maßnahmen zum Einsatz erneuerbarer Energien nach § 9 Abs. 1 Nr. 23 Buch-

stabe b BauGB 2004 als auch bei baulichen Vorkehrungen zur Wärmedämmung 

ons- oder Immissionsgrenzwerte, die nur eine Zielvorgabe festsetzen und sich 

nicht auf bestimmte bauliche Vorkehrungen oder Maßnahmen beziehen, als 

Zielwerten, mit denen die Eigenschaften baulicher Vorkehrungen im Hinblick 

auf den damit angestrebten Immissions- oder Klimaschutz bestimmt werden, 

wird jedoch überwiegend für möglich gehalten. Dabei soll es ausreichen, wenn 

im Bebauungsplan die geeigneten Vorkehrungen nur beispielhaft genannt sind 

und ihre Qualität durch die Zielwerte konkretisiert wird. Das gilt nicht nur für 

Vorkehrungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB 2004, sondern lässt sich auch auf 

nach § 9 Abs. 1 Nr. 23 Buchstabe b BauGB 2004 übertragen. Eine Festsetzung 

von Maßnahmen für den Einsatz erneuerbarer Energien könnte demnach so 

aussehen, dass die Installation einer entsprechenden Anlage verlangt und ein 

Zielwert für die angestrebte CO
2
-Minderung vorgegeben wird, dem Grund-

eigentümer aber z.B. ein Spielraum bei der Wahl des Anlagentyps verbleibt 

aber noch nicht abschließend geklärt und es fehlt auch hier die praktische 

Erprobung.

3.3.5 Festsetzungen von Verbrennungsverboten z.B. für Heizöl oder Kohle sind 

nach § 9 Abs. 1 Nr. 23 Buchstabe a BauGB und in einigen Bundesländern auch 

nach Landesrecht möglich. Hier ist jedoch ebenfalls fraglich, ob sie für den 

Klimaschutz einsetzbar sind, weil auch § 9 Abs. 1 Nr. 23 Buchstabe b BauGB 
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Klimaschutz überwiegend abgelehnt. Zugleich besteht aber Einigkeit darüber, 

dass § 9 Abs. 1 Nr. 23 Buchstabe a BauGB 2004 weit reichende Möglichkeiten 

zur Durchsetzung von vorsorgenden Maßnahmen für die Luftreinhaltung er-

öffnet. Die Verbrennungsverbote haben demnach auf jeden Fall einen weiten 

zu verbinden und dadurch eine anderweitige Energieversorgung zu sichern 

3.3.6 Festsetzungen für einen Anschluss- und Benutzungszwang an zentrale 

Anlagen zur Energieversorgung (z.B. auch mit Kraft-Wärme-Kopplung) sind auf 

Grundlage der in § 9 Abs. 1 BauGB enthaltenen Tatbestände nicht möglich. 

Einige Bundesländer haben dafür aber Regelungen in den Gemeindeord-

nungen oder auch in Energiespargesetzen geschaffen, deren Anwendbarkeit für 

den allgemeinen Klimaschutz anerkannt ist (siehe den Hinweis auf die Recht-

3.4 Vorhaben- und Erschließungspläne sowie städtebauliche Verträge bieten 

erheblich weiter gehende Regelungsmöglichkeiten für den allgemeinen Kli-

maschutz als es sie bei Bebauungsplänen gibt. Für die vorhabenbezogenen 

Planungen eröffnet § 12 BauGB 2004 den Gemeinden weite Gestaltungsspiel-

räume, denn Absatz 3 Satz 2 stellt klar, dass dabei keine Bindung an den Kata-

log in § 9 Abs. 1 BauGB 2004 besteht. Die bei bestimmten Festsetzungsmög-

lichkeiten bestehenden Streitfragen (siehe 3.3.2 bis 3.3.4) sind hier also nicht 

relevant. Die Belange des Vorhabenträgers werden dadurch gewahrt, dass die 

Planung mit ihm abzustimmen ist und dass mit ihm eine Einigung über den 

Durchführungsvertrag erzielt werden muss. Beim Abschluss städtebaulicher 

Verträgen ist die Situation ähnlich. Auch hier ist entscheidend, dass die Grund-

eigentümer sich mit den vorgesehenen Maßnahmen einverstanden erklären. 

Außerdem verdeutlicht die in § 11 Abs. 1 BauGB 2004 eingefügte Nummer 4, 

nach der insbesondere die Nutzung von Anlagen zur Kraft-Wärme-Kopplung 

und von Solaranlagen geregelt werden kann, dass die auf den Klimaschutz und 

die Energieeffizienz bezogenen Zielvorgaben in § 1 Abs. 5 und 6 BauGB 2004 

durch vertragliche Vereinbarungen umsetzbar sind. Ferner stellt § 11 Abs. 1 

Nr. 4 BauGB 2004 klar, dass auch Anschluss- und Benutzungspflichten durch-
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In der Bauleitplanung ist es grundsätzlich zulässig, auf den allgemeinen 

Klimaschutz zielende Regelungen zu treffen:

in die Zielvorgaben des § 1 Abs. 5 und 6 BauGB 2004 haben die Gemeinden 

grundsätzlich die Befugnis erhalten, klimaschutzbezogene Regelungen zu tref-

fen. Die Rechtsprechung hat sich zwar mit dieser neuen Rechtslage noch nicht 

näher beschäftigt, in einem anderen Zusammenhang (kommunaler 

Anschluss- und Benutzungszwang für Fernwärme) ist die Verfassungsmäßig-

keit klimaschutzbezogener Regelungsbefugnisse der Kommunen aber bestätigt 

worden. Deswegen ist der bisher herrschenden Auffassung, die klimaschutzbe-

zogene Regelungen in der Bauleitplanung für unzulässig hält, nicht zu folgen. 

Welche Regelungsmöglichkeiten für den allgemeinen Klimaschutz und für 

eine effiziente Energienutzung bestehen und umsetzbar sind, ist für Flächen-

nutzungspläne sowie für Festsetzungen in Bebauungsplänen teilweise geklärt: 

In Flächennutzungsplänen sind alle klimaschutzbezogenen Darstellungen zuläs-

sig, die in den daraus zu entwickelnden Bebauungsplänen umgesetzt werden 

können.

Anerkannt und erprobt sind Festsetzungen zur Stellung und zur Höhe von 

Gebäuden nach § 9 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BauGB 2004 um Verschattungen zu 

vermeiden.

Außerdem geht die juristische Literatur überwiegend davon aus, dass 

nur Vorgaben z.B. für die Dachform, sondern auch eine Verpflichtung zur 

Installation bestimmter Anlagen zur Energieerzeugung festgesetzt werden 

können. Möglich ist ferner eine Kombination mit Verbrennungsverboten 

nach § 9 Abs. 1 Nr. 23 Buchstabe a BauGB 2004. In der Abwägung ist 

jedoch insbesondere bei einer Verpflichtung zur Installation von Solaranla-

gen besonders auf die Verhältnismäßigkeit zu achten. Diese neuen Fest-

setzungsmöglichkeiten sind in der Praxis allerdings noch nicht umgesetzt 

worden.

Darüber hinaus gibt es in einigen Bundesländern landesrechtliche Vor-

schriften, nach denen ein Anschluss- und Benutzungszwang an die Fern-

wärmeversorgung aus Gründen des Klimaschutzes angeordnet werden 

kann; in § 9 Abs. 1 BauGB 2004 findet sich dafür keine Regelungsmöglich-

keit, es ist aber meist die Verknüpfung der nach Landesrecht möglichen 

Regelungen mit einem Bebauungsplan möglich. 

4. Zusammenfassung und Schlussfolgerungen
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Fraglich ist allerdings, ob Festsetzungen zur Wärmedämmung an Gebäuden 

sowie „Zielwerte“ für die CO
2
-Minderung in Bebauungsplänen zulässig sind:

Eine speziell dafür vorgesehene Festsetzungsmöglichkeit fehlt bisher. In Be-

tracht kommt zwar die Anwendung von § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB 2004, denn 

es spricht einiges dafür, dass Maßnahmen zur Wärmedämmung danach als 

den können. Es ist aber umstritten, ob mit solchen Festsetzungen über die 

Standards der Energieeinsparverordnung hinausgegangen werden darf und 

ob sie auf den Klimaschutz zielen können. Solche Festsetzungen gibt es daher 

kaum und eine Klärung durch die Rechtsprechung steht noch aus. 

werden können, die das bei der CO
2
-Minderung durch die in Betracht kommen-

hier ist die Zulässigkeit durch die Rechtsprechung noch nicht abschließend 

geklärt. 

Der Abschluss von städtebaulichen Verträgen bietet ergänzende Ansatzpunkte 

für klimaschutzbezogene Regelungen:

Hierfür eröffnet § 11 Abs. 1 Nr. 4 BauGB 2004 erheblich weiter gehende Gestal-

tungsmöglichkeiten, als es sie - wie gezeigt - bei Bebauungsplänen gibt. Das 

gilt z.B. für Vereinbarungen über die Nutzung von Solaranlagen und von Anla-

gen zur Kraft-Wärme-Kopplung sowie auch für Anforderungen an die Wärme-

dämmung von Gebäuden. Es ist jedoch nicht immer möglich, entsprechende 

Vereinbarungen zu treffen, wenn es z.B. um ein Baugebiet mit einer Vielzahl von 

einzelnen Grundstückseigentümern geht. Außerdem wird ein Bebauungsplan 

durch solche Vereinbarungen in der Regel nicht ersetzt, sondern nur ergänzt, so 

dass sich meistens vor deren Abschluss schon die Frage nach den Festsetzungs-

möglichkeiten stellt.

Die Reichweite der planerischen Festsetzungsmöglichkeiten in Bebauungs-

plänen bleibt trotzdem teilweise noch klärungsbedürftig:

Die Darlegung hat zwar gezeigt, dass es einige Ansatzpunkte für klimaschutz-

bezogene Festsetzungen in Bebauungsplänen und für städtebauliche Verträge 

gibt. Aus Sicht der Praxis wird aber trotzdem eine Klärung bestimmter Fragen 



15

für notwendig gehalten. Das betrifft insbesondere die für eine effiziente 

Energienutzung wichtige Möglichkeit, in Bebauungsplänen auch Festsetzungen 

für die Wärmedämmung von Gebäuden treffen zu können. Darüber hinaus wird 

vielfach wohl auch die in der juristischen Literatur und in der Planungspraxis 

bisher noch unterschiedlich beurteilte Frage, ob klimaschutzbezogene Rege-

lungen überhaupt zulässig sind, als klärungsbedürftig angesehen. 

Die Verwaltungsgerichte können die offenen Fragen erst klären, wenn sich die 

Kommunen entschließen, auch umstrittene Festsetzungen auszuprobieren. 

Daran fehlt es bisher, weil regelmäßig Bedenken aufgrund der rechtlichen 

Risiken bei einer Klage bestehen. Sofern es dabei bleibt kommt nur eine Klar-

stellung durch den Gesetzgeber in Betracht. Dies würde eine Gesetzesinitiative 

voraussetzen, die auf eine Ausweitung oder Ergänzung der Festsetzungsmög-

lichkeiten in § 9 Abs. 1 Nr. 23 und / oder 24 BauGB 2004 z.B. im Hinblick auf 

Maßnahmen zur Wärmedämmung ausgerichtet sein müsste.










	Anlage 1.pdf
	Anlage 2.pdf
	Anlage 3.pdf
	Anlage 4.pdf
	Anlage 5.pdf
	Anlage 6.pdf
	Anlage 7.pdf

